








So soll das Erfordernis eines „dringenden“ öffentlichen 
Zwecks gestrichen werden. Ferner soll die sog. Subsidiari-
tätsklausel in § 107 Abs. 1 Nr. GO NRW dahingehend refor-
miert werden, dass es nunmehr für eine wirtschaftliche Betä-
tigung der Gemeinde wieder genügt, dass der dringende 
öffentliche Zweck durch andere Unternehmen „nicht ebenso 
gut und wirtschaftlich erfüllt werden kann“. In der gegenwär-
tigen Fassung des Gesetzes muss das kommunale Unter-
nehmen in der Aufgabenerfüllung besser sein, um tätig wer-
den zu dürfen. 

Es ist ferner beabsichtigt, die wirtschaftliche Betätigung 
außerhalb des Gemeindegebiets bzw. auf Auslandsmärkten 
neu zu fassen. Eingefügt werden soll ein neuer § 107 Abs. 5 
GO NRW, wonach die Aufnahme einer wirtschaftlichen sowie 
einer nicht wirtschaftlichen Betätigung für sog. Einrichtungen 
des Umweltschutzes (insbesondere Abfallwirtschaft) der 
Genehmigung bedarf. Auch wird die geplante Änderung des 
§ 107 Abs. 1 GO NRW Auswirkungen auf die Zulässigkeitsvo-
raussetzungen der wirtschaftlichen und nicht wirtschaftlichen 
Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes entfalten, da 
insbesondere ein dringender öffentlicher Zweck nicht mehr 
gefordert wird.

Neu eingefügt werden soll ein für kommunale Stadtwerke 
wichtiger § 107a GO NRW, der den Ordnungsrahmen für die 
energiewirtschaftliche Betätigung neu definiert. Nach dem 
Entwurf wird gesetzlich festgeschrieben, dass die wirtschaft-
liche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und 

Wärmeversorgung als solche einem öffentlichen Zweck dient 
und grundsätzlich zulässig ist, was auch für Betätigungen 
außerhalb des Gemeindegebietes gelten soll. 

Zusätzlich erwähnenswert ist, dass verbundene Dienst-
leistungen (sog. Annexgeschäfte) dann zulässig sein sollen, 
wenn ihnen im Vergleich zum Hauptzweck eine untergeord-
nete Bedeutung zukommt. Damit nimmt der Entwurf die 
bestehende Rechtsprechung des OVG Münster zu sog. Hilfs-
geschäften auf und stützt die Markt- und Entwicklungschan-
cen der kommunalen Stadtwerke in energieaffinen Marktbe-
reichen. 

Schließlich beabsichtigt der Gesetzentwurf, interkommu-
nale Kooperationsmöglichkeiten im Bereich sog. Einkaufsge-
nossenschaften oder im Bereich der IT-Zusammenarbeit 
auszuweiten. Dazu soll der Verweis auf § 8 GO NRW in § 108 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GO NRW gestrichen werden.

Der Landtag hat das Gesetz zur weiteren Beratung an die 
zuständigen Fachausschüsse verwiesen. Über die weitere 
Behandlung des Entwurfs werden wir berichten. Bereits jetzt 
kann festgehalten werden, dass das Vorhaben aus Sicht der 
kommunalen Unternehmen, insbesondere der Stadtwerke, 
zu begrüßen ist, da ihr Handlungsrahmen erweitert wird. Für 
private Marktteilnehmer dürfte sich die Änderung jedoch im 
Einzelfall als problematisch erweisen.
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Herrn Ulrich Vorspel-Rüter aus unserem Bielefelder Büro wurde nach dreijährigem 
Magisterstudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster der Titel 
Master of Laws (LL.M.) im Fachbereich Versicherungsrecht verliehen. Er ist darüber 
hinaus auch Fachanwalt für Versicherungsrecht. 

Mit Herrn Dr. Sebastian Meyer aus unserem Bielefelder Büro und Herrn Franz Pie-
per aus unserem Mindener Büro sind gleich zwei Rechtsanwälte unserer Sozietät 
neu in den Vorstand der Rechtsanwaltskammer Hamm gewählt worden. Herr Pieper 
ist zugleich Vorsitzender des Anwaltsvereins Minden e. V. und Herr Dr. Meyer ist 
zugleich Regionalbeauftragter des Forums Junge Anwaltschaft im Deutschen 
Anwaltverein für den Landgerichtsbezirk Bielefeld. Beide sind bereits in der Kam-
merversammlung im April gewählt worden und haben jetzt zum 1. November ihre 
Vorstandstätigkeit aufgenommen.

Frau Isabell Diler aus unserem Bielefelder Büro hat ihre Ausbildung zur Rechtsan-
walts- und Notarfachangestellten in der Prüfung Sommer 2010 als Jahrgangsbeste 
in NRW abgeschlossen. Sie wurde am 10. November 2010 in Düsseldorf durch den 
Verband Freier Berufe NRW für ihre hervorragenden Prüfungsleistungen ausge-
zeichnet. 

Veranstaltungshinweis

Herr Prof. Dr. Piltz lädt im Namen der Kompetenzgrupppe Warenvertriebsrecht am 
25.02.2011 in Gütersloh zu der Veranstaltung „Neuerungen aus dem Warenver-
triebsrecht“ ein. Eine Einladung hierzu erhalten Sie in Kürze von uns. 

Vorträge und Sonstiges

Seit 2008 ist Herr Dr. Meyer bereits Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Biele-
feld. In diesem Wintersemester hat Herr Dr. Meyer zusätzlich zu seinem bisherigen 
Lehrdeputat die neu eingeführte Veranstaltung „Vertragsgestaltung IT-Recht“ im 
Studiengang Wirtschaftsrecht übernommen. Außerdem hat Herr Dr. Meyer bei der 
Herbstakademie der Deutschen Stiftung für Recht und Informatik in München über 
den „Upload von Daten als konkludente Einwilligung“ referiert.

Herr Prof. Dr. Piltz hat am 26. und 27.10.2010 beim BME Rechts-Forum für Einkäufer 
in Frankfurt zum UN-Kaufrecht referiert.

Herr Dr. Oliver Knodel hat am 16.11.2010 im Kreise des Unternehmerforums der  
Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld in Gütersloh zum Thema 
„Rund um die Insolvenz“ vorgetragen.

Frau Dr. Irene Vlassopoulou hat in der FamRZ 2010 zum Thema „Ehen mit Aus-
landsberührung“ einen Artikel veröffentlicht. 

www.brandi.net


